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BauGB) als SATZUNG. 
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B FESTSETZUNGEN  
 

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines räumlichen Geltungsbereiches den Bebauungsplan 
Nr. 33 „Birkenstraße“ i.d.F. vom 03-1985 und dessen 1. Änderung i.d.F. vom 29.06.2005. 

1 Art der Nutzung 

1.1 Allgemeines Wohngebiet, gemäß § 4 BauNVO, mit Teilgebiet mit Indexnummer, 
hier z.B. Teilgebiet 1 
 

Nicht zulässig sind: 
- Gartenbaubetriebe nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO, 
- Tankstellen nach § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO und 
- Mobilfunk-Sende- und Empfangsanlagen als Hauptanlage, im Sinne des § 4 

Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, und als fernmeldetechnische Nebenanlagen, im Sinne 
von § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO.  

 

1.2 Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen beträgt: 
- bei Einzelhäusern      zwei Wohnungen,  
- bei Doppelhäusern (Doppelhaushälfte)   eine Wohnung und 
- bei Gebäuden einer Hausgruppe (Reihenhaus) eine Wohnung. 

 
 

2 Maß der Nutzung 

2.1 Die zulässige Grundfläche, gemäß § 19 BauNVO, beträgt in Quadratmetern: 
- bei Einzelhäusern      GR 170 m², 
- bei Doppelhäusern (Doppelhaushälfte)   GR 85 m² und 
- bei Gebäuden einer Hausgruppe (Reihenhaus) GR 85 m². 

 

2.2 Die zulässige Grundfläche (Ziffer B 2.1) darf durch die Grundfläche der Terrassen um max. 20 % 
überschritten werden. 

 

2.3 Die zulässigen Grundflächen (Ziffer B 2.1 und B 2.2) dürfen durch die Grundflächen der in § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,60 überschritten werden.  
Ausgenommen hiervon sind Grundstücke:  
- auf denen die Gebäude einer Hausgruppe beidseitig ohne Grenzabstand („Reihenmittelhaus“) 

errichtet werden, hier beträgt die Grundflächenzahl höchstens jedoch 0,65 und  
- das Grundstück auf dem der Garagen- und Stellplatzhof errichtet wird, hier beträgt die Grund-

flächenzahl höchstens jedoch 0,90. 
 

2.4 Zahl der Vollgeschosse, gemäß § 18 BauNVO i.V. mit Art. 83 Abs. 6 BayBO1, als 
Höchstmaß, hier zwei. 

 

2.5 traufseitige Außenwandhöhe, als Höchstmaß, hier 6,2 Meter 
Die traufseitige Außenwandhöhe wird gemessen vom festgesetzten unteren Be-
zugspunkt bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum 
oberen Abschluss der Außenwand.  
Für Garagen einschließlich deren Nebenräume und Carports (Stellplätze mit 
Schutzdach) beträgt die traufseitige Außenwandhöhe als Höchstmaß 3,0 m. 

 

2.6 Firsthöhe, als Höchstmaß, hier 9,0 Meter  
Die Firsthöhe wird gemessen vom festgesetzten unteren Bezugspunkt bis zur 
Oberkante des Firstes.  
Für Garagen einschließlich deren Nebenräume und Carports (Stellplätze mit 
Schutzdach) beträgt die Firsthöhe als Höchstmaß 4,5 m. 
Ausgenommen hiervon sind Nebengebäude, hier beträgt die Firsthöhe, gemes-
sen von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante First, max. 3,5 m. 
 

2.7  Festgesetzter unterer Bezugspunkt als Höchstmaß, bezogen auf Meter über Nor-
malhöhen-Null2, hier z.B. 490,0 m ü.NHN.  

 

2.8  Abgrenzung der unterschiedlich festgesetzten Höhenbezugspunkte 
  

 
1  vgl. Art. 2 Abs. 5 der bis 31.12.2007 geltenden Fassung der BayBO 
2  Höhe über Normalhöhen-Null im Deutsches Haupthöhennetz 2016 (DHHN2016, „Status 170“)  

 WA1 

490,0 m NHN 

I I 

tAH: 6,2 m 

FH: 9,0 m 
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3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

 

3.1 Baugrenze, gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO 

3.2 Die Baugrenze darf mit nicht-überdachten Terrassen auf einer Breite von bis zu 6 m und bis zu 

einer Tiefe von 3 m überschritten werden.  

 

3.3 Offene Bauweise, gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO. 
 

Ausgenommen hiervon sind die Parzelle Nr. 5 und der Garagenhof, hier sind 
Garagen einschließlich ihrer Nebenräume und Stellplätze mit Schutzdach (Car-
ports) mit einer mittleren Wandhöhe3 bis zu 3,7 m und einer Dachneigung bis 
25° zulässig.  
Dabei darf die Gesamtlänge an den Grundstücksgrenzen: 

− bei Parzelle Nr. 5 seitlich bis zu 7 m und rückwärtig bis zu 3,5 m und  

− im Garagenhof seitlich bis zu 12 m und rückwärtig bis zu 7 m  
betragen. 
 

3.3.1  nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
 
 
 

3.3.2  nur Hausgruppen zulässig 
 
 
 

3.4 Umgrenzung von Flächen für Garagen 
 

 

3.5 Garagen einschließlich deren Nebenräume und Stellplätze mit Schutzdach (Carports) sind: 
- im WA1 nur innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Garagen und  
- im WA2 nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und Umgrenzung von Flächen 

für Garagen  
zulässig. 

 

3.6 Zwischen Garagen bzw. Stellplätzen mit Schutzdach (Carports) und der Straßenbegrenzungslinie 
müssen Zu- und Abfahrten4 von mindestens 5 m Länge vorhanden sein. 

 

3.7 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze im WA1 
 
 
 

3.8 Stellplätze sind  
- im WA1 nur innerhalb der Flächen für Garagen und Flächen für Stellplätze und  
- im WA2 innerhalb der überbaubaren und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 

 

3.9 Nebengebäude 
Nebengebäude sind, bis zu einer Grundfläche von 6 m² und einem Brutto Rauminhalt5 bis zu 15 m³, 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Diese müssen zur Straßenbegren-
zungslinie einen Abstand von min. 3,0 m einhalten.  

 

4 Örtliche Verkehrsflächen 
 

4.1 Straßenbegrenzungslinie 
 
 

4.2 Öffentliche Straßenverkehrsfläche  
 
 
5 Grünordnung 

5.1    Laubbaum zu pflanzen 

Es sind heimische, standortgerechte Gehölze aus nachfolgenden Pflanzlisten zu 
verwenden.  
Mindestpflanzqualität bei: 
- Laubbäumen 1. bis 3. Ordnung ist Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 

Stammumfang 18 cm - 20 cm. 

 
3  entsprechend Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 BayBO 
4  im Sinne von § 2 Abs. 1 GaStellV 
5  im Sinne von Art. 57 Abs. 1 Nr. 1a BayBO 
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- Obstbäume: Hochstamm oder Halbstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stamm-
umfang 16 cm – 18 cm  

Die festgesetzten Baumstandorte können bis zu 4 m verschoben werden, wenn es 
im Rahmen der Bauausführung infolge der Lage von Grundstückszufahrten oder 
unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen notwendig ist. Die Anzahl und Art 
der Bepflanzung muss jedoch beibehalten werden. 

 

5.1.1 Pflanzliste Laubbäume  
1. Ordnung: 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Alnus incana   Grau-Erle 
Betula pendula  Hänge-Birke 
Fagus sylvatica  Rot-Buche 
Quercus robur  Stiel-Eiche 
Tilia cordata   Winter-Linde  

 

Bäume 2. und 3. Ordnung: 
Acer campestre  Feld-Ahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Juglans regia   Walnuss 
Malus sylvestris  Wild-Apfel 
Populus tremula  Zitter-Pappel 
Prunus avium   Vogel-Kirsche 
Pyrus communis  Wild-Birne 
Sorbus aria   Mehlbeere 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
sowie weitere Malus-, Prunus- und Crataegus-Arten 

 

5.1.2 Pflanzliste Obstbäume: 
Alle für den Standort geeigneten Arten und Sorten sind zulässig. 
 

5.2 Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke (wie z.B. Wege, Sitzplätze, Terrassenflächen, Pkw-Stellplatzflächen oder Garagen-
zufahrten) sind als unversiegelte Vegetationsflächen zu begrünen, d.h. mit Rasen- oder Wiesen-
vegetation anzusäen oder mit Gräsern, Stauden oder Gehölzen zu bepflanzen. Nicht zulässig sind 
reine Schotterflächen mit einem Pflanzendeckungsgrad unter 50%. Nicht zulässig ist die Verwen-
dung von Kunst- oder Hybridrasen. 
Es ist pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter einheimischer 
Laubbaum oder Obstbaum aus den Pflanzlisten (Ziffern B 5.1.1 und B 5.1.2) zu pflanzen. Mindest-
pflanzqualität entsprechend Ziffer B 5.1. Die durch Planzeichen festgesetzten und gepflanzten 
Bäume können hierauf angerechnet werden. 
 

5.3 Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens in der nach der Nutzungsaufnahme (Art. 78 Abs. 2 
BayBO) folgenden Pflanzperiode durchzuführen. Die Pflanzungen sind fachgerecht anzulegen und 
durch geeignete Maßnahmen dauerhaft zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind spätestens in der 
folgenden Vegetationsperiode entsprechend den festgesetzten Güteanforderungen nachzupflan-
zen. 

 

5.4 Befestigte Flächen 
Oberirdische Stellplätze, die Zufahrten von Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind mit 
Belägen auszubilden, die einen geringen Versiegelungsgrad bewirken (Pflaster mit Rasenfuge, 
Pflaster mit ungebundener weiter Fuge, wasserdurchlässiges Pflaster, Schotterrasen, Kies). 

 

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft  

Außenbeleuchtung 
Für die Außen- und Straßenbeleuchtung sind ausschließlich insektenfreundliche Lampen (warm-
weiße LED-Leuchten oder Natriumdampf-Niederdruck-Leuchtmittel) mit einer Farbtemperatur bis 
max. 3.000 Kelvin zu verwenden.  

 
7 Äußere Gestaltung als örtliche Bauvorschrift 

7.1 Hauptdachform und Hauptdachneigung 
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Es sind nur symmetrische, gleich geneigte Satteldächer mit einer Neigung von 23° als Mindestmaß 
bis 25° als Höchstmaß mit mittig verlaufendem First zulässig.  
Ausgenommen hiervon sind auch zulässig: 

− extensiv begründe Flachdächer bis zu einer Neigung von 5° bei Garagen einschließlich deren 
Nebenräume, Stellplätze mit Schutzdach (Carports) und Nebengebäude 

− geneigte Dächer bei Nebengebäuden bis zu einer Fläche von 6 m².  

 
7.2 Firstrichtung, wobei Abweichungen von +/- 2° zulässig sind. 
 
 

7.3 Hauptdeckungsmaterial  
 

Als Hauptdeckungsmaterial sind nur Dachsteine in den Farben rot, rotbraun und braun zulässig. 
 

Ausgenommen hiervon sind zulässig: 

− Flachdächer, diese sind ab einer Fläche von 6 m² extensiv zu begrünen 

− Dächer von Nebengebäuden bis zu einer Fläche von 6 m² und  

− Flächen für Sonnenenergieanlagen (Photovoltaikanlagen) und Sonnenkollektoren in und an 
der Dachfläche. 

 

7.4 Dachauf- und -einbauten 
 

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
 

7.5 Einfriedungen 
 

7.5.1 Zäune sind am Boden durchlässig für Kleintiere auszuführen (Bodenfreiheit von mindestens 
10 cm). Als Zaunmaterialien sind nur verzinkte Stabgitterzäune, verzinkte Maschendrahtzäune 
oder Holzzäune aus senkrechten Hobellatten oder Staketen mit einer Höhe bis zu 1,2 m zulässig.  
 

Für Einfriedungen oder Hinterpflanzungen von Zäunen durch geschnittene Hecken sind geeignete 
Arten aus der Pflanzliste unter Ziffer B 5.1.1 oder als weitere Straucharten die Kornelkirsche (Cor-
nus mas) oder der Liguster (Ligustrum vulgare, auch in Sorten) zu verwenden. 
 

Terrassentrennwände zwischen Doppelhäusern und Gebäuden von Hausgruppen sind mit einer 
Höhe von bis zu 2,0 m und einer Tiefe von bis zu 4,0 m zulässig. 

 

7.5.2 Stützmauern 
Stützmauern sind nur im Bereich von offenen Stellplätzen, Zufahrten zu Garagen bzw. Carports 
(Stellplätze mit Schutzdach) und an den seitlichen Grundstücksgrenzen bis zu einer Höhe von 
0,6 m und im Bereich des Garagenhofes bis zu einer Höhe 1,6 m zulässig. 
Zulässig sind nur Trockenmauerwerk, Mauerwerk, Ortbetonmauern und Winkelstützmauern. 
 

7.5.3 In Summe sind Einfriedungen wie folgt zulässig: 
- Zäune und Stützmauern bis zu einer Höhe von bis zu 1,8 m  
- Zäune und Stützmauern im Bereich des Gargenhofes bis zu einer Höhe von bis zu 2,5 m und  
- Terrassentrennwände und Stützmauern bis zu einer Höhe von bis zu 2,6 m. 
 

7.5.4 Im Bereich vor Stellplätzen, Zu- und Abfahrten von Garagen und Stellplätze mit Schutzdach (Car-
ports) sind keine Einfriedungen zulässig 
 

 

7.6 Geländemodellierung 
Aufschüttungen sind bis zum festgesetzten unteren Bezugspunkt zulässig. Das Gelände ist an das 
geplante Gebäude, die geplanten Stützmauern an das bestehende Gelände und zum Nachbarge-
lände, bzw. zu den angrenzenden Verkehrsflächen durch geneigte Böschungen anzupassen.  

 

8 Sonstige Festsetzungen 

 

8.1 Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches der Erweiterung und 2. Änderung 
des Bebauungsplanes  

 

8.2 Abgrenzung der unterschiedlichen Nutzung 
 
 

8.3 Maßangabe in Metern, z. B. 10,0 m  

 
 
 

8.4 Mit Leitungsrecht mit einer Breite von 3,0 m zugunsten der Entsorgungsträger zu 
belastende Fläche.  

 

10,0 

 

L 
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8.5 Mit Gehrecht mit einer Breite von 3,0 m zugunsten der Allgemeinheit und der 
rückwärtigen Grundstücke (Parzellen Nrn. 1, 2, 3 und 4), sowie mit Leitungsrecht 
mit einer Breite von 3,5 m zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger zu belas-
tende Fläche.  

8.6 Mit Fahr- und Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und der rückwärtigen 
Grundstücke (Parzellen Nrn. 1, 2, 3 und 4) zu belastende Fläche.  

 
 
 
 

C PLANUNTERLAGE, HINWEISE, VERMERKE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, 
EMPFEHLUNGEN 

 

1 Planunterlage 
 

1.1 Bestehende Grundstücksgrenze mit Flurstücksnummer, hier z.B. 121 
 
 

1.2 Bestehende Gebäude mit Hausnummer, hier z.B. 113 
 
 

1.3 Straßen-, Flur- bzw. Nutzungsbezeichnung, hier z.B. Bachstraße 
 

1.4 Grundlage 

Die aktuelle digitale Flurkarte (DFK) des Bayerischen Landesvermessungsamtes wurde vom Markt 
Markt Indersdorf im Universal Transverse Mercator Koordinatensystem (UTM32) zur Verfügung gestellt. 
Kartengrundlage: Geodatenbasis © Bayerische Vermessungsverwaltung,  
http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nut-zungsbedinungen_viewing.pdf 
Die Planzeichnung ist zur Maßentnahme nur bedingt geeignet; es besteht keine Gewähr für Maßhaltigkeit. 
Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen. 
 
 

2 Hinweise  
 

2.1 Vorgeschlagene Grundstücksgrenze/Abgrenzung des Baugrundstückes 
 
 
 

2.2 Vorgeschlagene Bebauung 
 
 

2.3 Parzellennummer, hier z.B. Nr. 2 
 
 

2.4 Garagen- und Stellplatzhof 
 
 

2.5 Vorhandene Höhenlinien mit Angabe der Höhen über Normalnull in 0,5-Me-
ter-Schritten, hier z.B. 490,0 m ü.NHN6 ermittelt aus dem DGM17. Das dar-
gestellte Gelände entspricht dem Zustand während der Planfertigung. 

 

2.6 Verlauf des Holzgrabens außerhalb des Geltungsbereichs 
 
 

2.7 Vorhandener Gehölzbestand 
 
 

2.8 Vorhandene Höhen hier z.B. 490,44 m ü.NHN (Fb: Fahrbahn bestand, FH: 
Firsthöhe, TH: Traufhöhe, ) aufgrund des vermessungstechnischen Aufma-
ßes des Büros Seidl&Partner beratende Ingenieure vom 06.07.2021.  

2.9 Bestehende Nutzungsgrenzen wie Fahrbahnverlauf, Fortführung der Wege-
verbindung 

 

2.10 räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 33 „Birkenstraße“ i.d.F. 
vom 03-1985 und dessen 1. Änderung i.d.F. vom 29.06.2005 

 

 
6  Höhengenauigkeit der Laserpunkte +/- 0,0 m Lagegenauigkeit +/- 0,5 m, Höhenbezugssystem: DHHN92 
7  Digitales Geländemodell Gitterweite 1 m Losnummer: 2011Los3, Losname: Eching, Befliegung: 16.03.2013-

17.04.2012 -  

Bachstraße 
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2.11 Definition der Außenwandhöhen 
Die durch den Bebauungsplan planungsrechtlich festgelegten traufseitigen Außenwandhöhen weichen von 
den bauordnungsrechtlichen Wandhöhen (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayBO) ab, sodass sich durch die Topogra-
phie auch höhere abstandsflächenrelevante Wandhöhen (gem. BayBO) ergeben. 

2.12 Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen können durch Windverfrachtung Emissionen 
bei der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (Geruch, Lärm, Staub etc.) auftreten. Zukünftige Eigentümer 
und Bewohner von Baugrundstücken werden auf diese Emissionen hingewiesen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - auch vor 6:00 Uhr morgens bzw. nach 
22:00 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen - während landwirtschaftlicher Saisonarbeiten - zu rechnen ist. 

2.13 Luftwärmepumpen 

Es wird auf den Leitfaden des Landesamtes für Umwelt „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und 
Luftwärmepumpen (Auszug Teil III)"8 und die Infobroschüre des Landesamtes für Umwelt „Lärmschutz bei 
Luft-Wärmepumpen“9 verwiesen.  
 

Da es sich bei Luftwärmpumpen um „andere Anlagen“ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayBO handelt, 
von denen „Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen“, sind hierfür die Abstandsregelungen des Art. 6 
Abs. 5 Satz 1 BayBO anzuwenden10. 

2.14 Brandschutz  

Bei Bauanträgen bzw. Anträgen auf Freistellung sind die Belange des Brandschutzes, wie Feuerwehrzu-
fahrten, Flucht- und Rettungswege, Löschwasserversorgung usw., zu berücksichtigen.  

2.15 Oberbodenschutz 

Vor Baubeginn ist der noch verwendbare Oberboden in seiner gesamten Stärke abzuschieben und gem. 
DIN 1891511 und ZTV La-Stb12 in Mieten aufzusetzen. Zur Zwischenbegrünung bis zur Wiederverwendung 
sind die Mieten anzusäen. 

2.16 Grund- und Schichtwasser 

Der Bemessungswasserstand wurde durch das Baugrundgutachten13 auf eine Höhe von 484,0 m - 483,5 m 
ü.NN geschätzt. Die in Bereichen auftretenden Lehme haben wasserstauende Eigenschaften. Die Sande 
weisen kf-Werte von < 1x10-4 m/s auf. Gemäß E DIN 1853314 sind unterirdische Bauteile, die bis unter den 
Bemessungswasserstand reichen bzw. Keller, die in gering durchlässiges Erdreich einbinden (kf-Werte von 
< 1x10-4 m/s), gegen drückendes Wasser abzudichten (Wassereinwirkungsklasse W2.1-E, mäßige Druck-
wassereinwirkung, Wasserdruck ≤ 3 m). Lichtschächte sollten wasserdicht angebunden werden. 

2.17 Baumschutz 

Auf die DIN 18 92015 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnah-
men, sowie der RAS-LP 416 wird hingewiesen.  

2.18 Zugänglichkeit der Normblätter 

DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen werden, sind über den Beuth Verlag, Berlin, zu 
beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München17 archivmäßig gesichert niedergelegt. 
Des Weiteren steht eine kostenfreie Recherchemöglichkeit an der Hochschule München18 und Techni-
schen Universität München19, in der Regel in elektronischer Form am Bildschirm, zur Verfügung. 
 

 
8  vom Februar 2011: www.lfu.bayern.de/laerm/luftwaermepumpen/doc/tieffrequente_geraeusche_teil3_luftwaerme-

pumpen.pdf 
9  Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen - Für eine ruhige Nachbarschaft - 

09-2018, 2. gestalterisch verändere Auflage 
10  OLG Nürnberg, Urteil vom 30.01.2017 Az: 14 U 2612/15 
11  DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, Ausgabe 2018-08, Beuth-Verlag  
12  ZTV La-StB 2018 – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im 

Straßenbau, Ausgabe 2018, ISBN 978-3-86446-261-0 
13  Blasy+Mader GmbH, BV Erschließung Bebauungsplan 33, Birkenweg in 85229 Niederroth, Baugrundgutachten, 

Projekt Nr. 12019 vom 12.10.2021 
14  DIN 18533: Abdichtung von erdberührten Bauteilen 
15  DIN 18 920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflä-

chen bei Baumaßnahmen“, Ausgabe 2002-08, Beuth Verlag Berlin 
16  RAS-LP 4: Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Ve-

getationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, 1999 erschienen im Kirschbaum-Verlag: ISBN 978-3-7812-
1504-7 

17  Deutsches Patent und Markenamt, Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 München 
18  Hochschule München - Bibliothek, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 80335 Mün-

chen 
19  Technische Universität München, Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcisstraße 21, 80333 

München 

https://www.beuth.de/de/norm/din-18533-1/272716073
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3 Vermerke und nachrichtliche Übernahmen 
 

3.1 Grenze des wassersensiblen Bereichs, dieser ist durch den Einfluss von Wasser 
geprägt. So kann es durch hoch anstehendes Grundwasser zu Überschwem-
mungen und Überspülungen kommen. 

3.2 Örtliche Bauvorschriften - Satzungen 

Auf die „Satzung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen und deren Ablöse“ mit Anlage 1 des Mark-
tes Markt Indersdorf zurzeit i.d.F. vom 17.11.2008 und die „Satzung über abweichende Maße der Abstand-
flächentiefe (Abstandsflächensatzung“ zurzeit i.d.F. vom 27.01.2021 wird hingewiesen.  

3.3 Bodendenkmäler 

Bodendenkmale, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen gemäß Art. 8 
BayDSchG, der Meldepflicht. Alle Beobachtungen und Funde müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes 
Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landratsamt Dachau) oder dem Landesamt für Denkmal-
pflege mitgeteilt werden. 

3.4 Grenzabstand 

Bezüglich des Grenzabstandes von Pflanzen wird auf Art. 47 bis Art. 50 AGBGB20 hingewiesen. 

3.5 Artenschutzrechtliche Belange 

Ggf. erforderliche spätere Rodungen, Gehölzrückschnitte bzw. „auf den Stock setzen“ von Gehölzen sowie 
Baufeldräumungen sollen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (01.10. – 28./29.02.) vorgenommen wer-
den. Andernfalls ist sicherzustellen, dass keine brütenden Vögel oder andere geschützte Arten betroffen 
sind (z.B. durch ökologische Baubegleitung während der Baufeldräumung). 

3.6 Ver- und Entsorgung 

Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 198621 ff) 
erstellt werden. Die Entsorgung von Schmutzwasser ist durch den Anschluss an die zentrale Abwasseran-
lage sicherzustellen. Aufgrund der Erkenntnisse des Bodengutachtens ist eine Versickerung des gesam-
melten Niederschlagswassers nicht möglich. Die Entsorgung des gesammelten Niederschlagswassers er-
folgt demnach zentral über einen Regenwasserkanal in den Holzgraben. 

Sämtliche Bauvorhaben müssen bei Nutzungsaufnahme (Art. 78 Abs. 2 BayBO) an die öffentliche Was-
serversorgung sowie die Entsorgungs- und Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen sein.  

3.7 Außenbeleuchtung 

Auf § 41a BNatSchG22 zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von Beleuch-
tungen, insbesondere einer ggf. notwendigen Anzeigepflicht bei deren Errichtung oder deren wesentlicher 
Änderung bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Dachau wird hingewiesen.  

3.8 Natürliche Radon-222-Aktivität 

Es wird auf § 123 Abs. 1 des Strahlenschutzgesetzes23 und die Broschüre „Radonschutz in Gebäuden“24 
des LfU, mit den darin aufgeführten Maßnahmen zur Senkung der Radonkonzentration, hingewiesen.  
  

 
20  AGBGB: „Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und anderer Gesetze“ i.d.F. vom 20.09.1982, 

zuletzt geändert durch § 1 Abs. 299 der Verordnung vom 26.03.2019 (GVBl. S. 98) 
21  DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit 

DIN EN 752 und DIN EN 12056“, Ausgabe 2008-05, Beuth Verlag Berlin 
22  ins BNatSchG durch Art. 1 Nr. 13 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung 

weiterer Vorschriften vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) eingefügt 
23  § 123 Abs. 1 StrSchG: „Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat geeignete Maß-

nahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren….“ 
24  Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU): „Radonschutz in Gebäuden“ vom 05/2020, www.lfu.bayern.de/buer-

ger/doc/uw_57_radon.pdf 
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4 Empfehlungen 

4.1  Regenwasser und Brauchwasser 
Die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung sowie von Brauchwasser für die Toilettenspülung 
und die Waschmaschine ist anzustreben.  

4.2 Gartenabfälle 

Gartenabfälle sollen kompostiert werden. 

4.3 CO2-Einsparung 

Es wird angeregt die Gebäude in Niedrigenergiebauweise (z.B. Passivhaus, Null- oder Plusenergiehaus, 
KfW-Effizienzhaus 40) zu errichten, den Wärmebedarf ohne Einsatz von Verbrennungsprozessen zu de-
cken und, falls dies nicht möglich ist, auf das Verbrennen von fossilen Brennstoffen zu verzichten.  

4.4 Photovoltaikanlagen 

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen wird angeregt, einen Feuerwehr-Schutzschalter (z.B. Feuer-
wehrschalter SOL30-Safety) gut sichtbar und zugänglich einzubauen. Dieser kann im Brandfall oder bei 
Beschädigung der Verkabelung die Solarzellen passiv schalten, damit kein Strom produziert werden kann. 

4.5 Elektroladestationen 

Um die Ladeinfrastruktur zu verbessern und die Akzeptanz zu erhöhen wird empfohlen, dass mindestens 
ein Stellplatz je Wohngebäude über eine Elektroladestation für Kraftfahrzeuge verfügen soll. Auf das Ge-
bäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz25 wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markt Indersdorf 
 
 
……………………….. 
Franz Obesser 
1. Bürgermeister    Fürstenfeldbruck 
 
      ..............................    
      Frank Bernhard Reimann  
      Architekt+Stadtplaner  
  

 
25  GEIG: Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 354) 
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D VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Der Marktgemeinderat Markt Indersdorf hat in den Sitzungen vom 13.11.2019, 22.06.2022 und 
14.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am 23.12.2019 bzw. 21.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB). 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.10.2023 hat in der Zeit 
vom XX.XX.2023 bis XX.XX.2023 stattgefunden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 18.10.2023 hat in der 
Zeit vom XX.XX.2023 bis XX.XX.2023 stattgefunden. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom XX.XX.2023 wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XX.XX.2023 bis XX.XX.2023 im Internet veröffentlicht 
und zusätzlich an einer leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 

 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom XX.XX.2023 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XX.XX.2023 bis 
XX.XX.2023 elektronisch beteiligt. 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan i.d.F. vom XX.XX.2023 wurde vom Marktgemeinderat 
am XX.XX.2023 gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB).  

        Markt Indersdorf, …………………… 
 

Siegel 
        ……………………….. 
        Franz Obesser, 1. Bürgermeister 
 
 
2.  Ausgefertigt: 

        Markt Indersdorf, …………………… 
 
 Siegel 
        ……………………….. 
        Franz Obesser, 1. Bürgermeister 
 
 
3. Der Satzungsbeschluss ist am _______________ ortsüblich durch Anschlag an den Ortstafeln be-

kannt gemacht worden (§ 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB). 

Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft getreten. Auf die Rechtswir-
kungen des § 215 Abs. 1 BauGB und des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wurde 
hingewiesen. 

Der Bebauungsplan mit der Begründung liegt im Rathaus des Marktes Markt Indersdorf, Bauamt, 
während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

 
        Markt Indersdorf, …………………… 
 

Siegel 
        ……………………….. 
        Franz Obesser, 1. Bürgermeister 


